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1. Ausgangslage 

1.1 Veränderte kantonale Rahmengesetzgebung 

Die Gemeinden sind, gestützt auf Art. 21 des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes (RPG), 
angehalten, ihre Planungsinstrumente periodisch zu überprüfen und gegebenenfalls veränderten 
Verhältnissen anzupassen. 

Mit dem Inkrafttreten des neuen kantonalen Raumplanungs- und Baugesetzes (RBG) sowie der 
dazugehörenden Verordnung (RBV) am 01. Januar 1999 ist eine veränderte übergeordnete 
Rahmengesetzgebung auf kantonaler Ebene vorhanden. Damit ist insbesondere eine formelle 
Anpassung der kommunalen Planungsinstrumentarien erforderlich.  

Die Zonenvorschriften Landschaft sollen zudem mit der laufenden Siedlungsplanung koordiniert 
und abgestimmt werden. Ebenso sind die übergeordneten gesetzlichen und planungsrechtlichen 
Erlasse des Bundes und des Kantons zu berücksichtigen (veränderte eidg. Raumplanungsgesetz-
gebung, Gesetzesgrundlagen zu Natur- und Umweltschutz und insbesondere die kant. Richtpla-
nung).  

Weiter gilt es die Bedürfnisse der verschiedenen Akteure in der Landschaft zu berücksichtigen. 
Ebenso sind Wegleitungen, Inventare, Aufnahmen, Anliegen der Bevölkerung bei den Revisions-
arbeiten zu beachten.  

1.2 Stand der Landschaftsplanung  

Die vorhandenen Planungsinstrumente der Landschaftsplanung, bestehend aus dem Zonenplan 
und Zonenreglement Landschaft sowie verschiedenen ergänzende Richtlinien, wurden 1993 
rechtskräftig.  

Eine gesamthafte Überarbeitung der Zonenvorschriften Landschaft gegenüber den in den letzten 
Jahren erlassenen übergeordneten gesetzlichen Bestimmungen ist bisher noch nicht erfolgt. 

1.3 Planungsanstoss  

Aufgrund von veränderten übergeordneten Gesetzesgrundlagen sowie neuen Erkenntnissen ist 
eine Revision der Landschaftsplanung erforderlich. Im Frühjahr 2009 sind die Planungsarbeiten in 
Angriff genommen worden. 

Überlegungen, die im Gemeinderat diskutiert wurden und für das Landschaftsgebiet von Ramlins-
burg massgebend werden, sind in die Planung eingeflossen. 

Zeitgleich haben auch die Revisionsarbeiten zur Siedlungsplanung gestartet. Diese befinden sich 
zurzeit im regierungsrätlichen Genehmigungsverfahren.  

 

 

 

 

 



Planungsbericht gem. Art. 47 RPV  Seite 2  

2. Gegenstand der Beurteilung 

Folgende Planungsinstrumente und orientierende Planungsdokumente wurden im Rahmen der 
Revision der Landschaftsplanung erarbeitet. 

2.1 Verbindliche Planungsinstrumente 

- Zonenreglement Landschaft 
- Zonenplan Landschaft, 1:5’000 

2.2 Orientierende Beilagen 

- Naturinventar, Überprüfung 2009  
- Planungsbericht gemäss Art. 47 RPV 

3. Organisation und Ablauf der Planung 

3.1 Organisation 
 

Gemeindebehörde 
Die Bearbeitung der Revision der Ortsplanungsinstrumente  wurde durch den Gemeinderat beglei-
tet. Dieser verabschiedete als vollziehende Planungsbehörde die vorliegenden Planungsresultate, 
die nun für das öffentliche Mitwirkungsverfahren bereit stehen. 

Mitglieder des Gemeinderates: 

- Thomen Stefan Präsident  

- Bachmann Urs Gemeinderat 

- Locher Ewald Gemeinderat  

- Massafra Christine Gemeinderätin 

- Oetterli Lüthi Stephanie Gemeinderätin 

Gemeindeverwalter: 

- Epper Christoph  

Planungsbüro 
Stierli + Ruggli Ingenieure und Raumplaner AG, 4415 Lausen. 

Vom Planungsbüro zeichnet sich Edith Binggeli-Strub, dipl. Natur- und Umweltfachfrau sanu und 
Gottfried Stierli, dipl. Ingenieur FH, Raumplaner NDS HTL, FSU für die Bearbeitung und fachliche 
Beratung der Gemeinde verantwortlich. 
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3.2 Ablauf der Planung 

Nachstehend werden die wichtigsten Bearbeitungsstationen festgehalten: 
 

 PLANUNGSABLAUF / VERFAHREN   MEILENSTEINE 
    

1  
 

Grundlagenerarbeitung / Analysen  

 �  Mai – Juli 2009 

Grundlagen aufbereiten, Analyse vorhandener 
Dokumente, Mängelerhebungen. 

�  Sommer 2009 (Naturinventar) 

Überprüfung bestehendes Naturinventar 1988 
durch den Verein für Naturschutz Ramlinsburg. 
Beurteilung im Gemeinderat. 

�  24. Januar 2010  

Info-Veranstaltung für GrundeigentümerInnen 
von Naturobjekten gem. Naturinventar. 

 ¯̄̄̄    

2 Ausarbeitung der Planungsinstrumente Zo-
nenplan Landschaft  

 �  Ab März 2010 – Februar 2011 

Erstellen der Entwürfe zu den Zonenvorschrif-
ten Landschaft.  

Div. Vorabklärungen bei kantonalen Fachstel-
len. Detailberatung im Gemeinderat. 

�  24. Februar 2011  

Verabschiedung durch den Gemeinderat z.H. 
kantonaler Vorprüfung. 

 ¯̄̄̄    

3 
kantonale Vorprüfung 

 �  28. März 2011  
Eingabe in kantonales Vorprüfungsverfahren. 

�  11. Juli 2011 
Erhalt kant. Vorprüfungsergebnisse 

 ¯̄̄̄    

4 Anpassung der Planungsinstrumente für  
öffentliches Mitwirkungsverfahren  

 �  August - November 2011 
Bereinigung der Planungsinstrumente (17. Au-
gust 2011 Besprechung Vorprüfungsergebnisse 
mit G.Stebler, Kreisplaner). 

 ¯̄̄̄    

5 Öffentliches Mitwirkungsverfahren 
(gestützt auf §7 RBG) 

 �  23. November 2011 - 22. Dezember 2011 

�  30. November 2011: Orientierungsversamm-
lung 

 

 ¯̄̄̄    

6 Beschlussfassung 
Einwohnergemeindeversammlung 

 wird ergänzt 

 ¯̄̄̄    

7 Auflageverfahren  wird ergänzt 

 ¯̄̄̄    

8 Eingabe für Genehmigung durch den  
Regierungsrat 

 wird ergänzt 
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4. Planungsziele 

4.1 Planungsziele Landschaftsplanung 

Die Gemeinde Ramlinsburg möchte mit der vorliegenden Revision den nutzungsplanerischen Rah-
men für die Entwicklung ihres Landschaftsraumes anpassen sowie Bestehendes und Bewährtes 
weiterführen.  

Ebenso sind die Bedürfnisse der verschiedenen Akteure im Landschaftsgebiet zu berücksichtigen. 

Die konkreten Ziele werden im Rahmen der Revision wie folgt definiert:  
 

Grundziele der Landschaftsplanung 

> Berücksichtigung der landwirtschaftlichen Tätigkeit. Erhaltung der landwirtschaftlich nutz-
baren Flächen. 

> Erhaltung und Förderung eines vielfältigen Landschaftsbildes sowie Schutz und Erhaltung 
der heimischen Tier- und Pflanzenwelt. 

> Erhaltung des Kulturlandes auch als Naherholungsraum.  

> Die Revision soll Bewährtes weiterführen und im Rahmen der heutigen Erkenntnisse er-
gänzen und anpassen. 

 

Ziele Bereich Landwirtschaft 

> Sicherung des Offenlandes als Grundlage für eine vielseitige und nachhaltige Bewirt-
schaftung durch die Landwirtschaft. 

> Landwirte gestalten die Landschaft positiv mit. Natur- und Landschaftswerte werden in 
die Bewirtschaftung miteinbezogen. 

 

Ziele Bereich Natur und Landschaft 

> Unterschutzstellung von zusätzlichen wertvollen Naturflächen und Naturobjekten gestützt 
auf das Naturinventar 2009 wird angestrebt. 

> Überprüfen der Schutzziele und Schutzmassnahmen von kommunal bereits geschützten 
Naturwerten.  

> Schutz der Gewässer und deren strukturreicher Ufervegetation bzw. Anlegen einer bach-
begleitenden Uferflora. 

 

Ziele Bereich öffentliche Nutzung / Erholung 

> Die Umgebungsgestaltung der öW+A-Zonen soll im Sinne des ökologischen Ausgleiches 
sowie der entsprechenden Zweckbestimmung erfolgen. 

> Öffentliche Sammelparkplätze in Beachtung des Bedarfs an den dafür vorgesehenen 
Standorten definieren.  
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5. Berücksichtigung übergeordnete Rahmenbedingungen  / 
Umsetzung in Zonenvorschriften 

5.1 Relevante gesetzliche Grundlagen 

Gesetzliche Grundlagen Bund / Kanton 

-  Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG vom 22. Juni 1979) und Verordnung zum Raum-
planungsgesetz (RPV vom 28. Juni 2000) 

-  kantonales Raumplanungs- und Baugesetz (RBG vom 08. Januar 1998) und Verordnung zum 
Raumplanungs- und Baugesetz (RBV vom 27. Oktober 1998) 

-  Bundesgesetze und kantonale Gesetze über Umweltschutz, Wald, Gewässer, Landwirtschaft 
etc.  

Weitere Grundlagen Kanton / kantonale Wegleitungen,  Vorlagen etc. 
-  Konzept räumliche Entwicklung des Kantons Basel-Landschaft (KORE, LRB Nr. 37 vom  

04. September 2003) 

-  Kantonaler Richtplan BL (Beschluss des Bundesrates am 8. September 2010) 

-  Wegleitung des Bundes "Raum den Fliessgewässern", BAFU Mai 2000 

-  div. Arbeitshilfen / Wegleitungen / Mustervorlagen des Amtes für Raumplanung BL 

-  digitale Datengrundlagen (Zonenplan Landschaft, Fuss- und Wanderwege, historische Wege 
usw.), vom Amt für Raumplanung BL zur Verfügung gestellt 

5.2 Kantonale Randbedingungen für die Gemeinde Raml insburg  

Im Schreiben von Kreisplaner Georg Stebler vom 22. April 2009 sind die kantonalen Randbedin-
gungen zur Revision der Zonenvorschriften Siedlung und Landschaft zusammengefasst. Insbe-
sondere sind dies für den Bereich Landschaft:  

1. KANTONALER RICHTPLAN:  

Gemäss kantonalem Richtplan sind verschiedene Objektblätter zu berücksichtigen. 

Umsetzung in den Zonenvorschriften Landschaft: 
Siehe Kapitel 5.3.   

2. RANDBEDINGUNGEN ZU NATUR UND LANDSCHAFT:  

Die übergeordneten Gesetze und Verordnungen sind zu beachten.  

Naturschutzfachliche Erhebung (Naturinventar) der schutzwürdigen Naturobjekte gem. §§ 4-7 
NLG. Verbindliche Umsetzung des Naturinventars. Konzeptionelle Integration des ökologischen 
Ausgleichs. Kantonal geschützte Naturobjekte sind darzustellen.  

Spezifisch für Ramlinsburg: Magerwiesen am Südhang Gebiet Bodenrüti / Buechen, Waldlichtung 
Althof erhalten und schützen. Im Weiteren ist eine Unterschutzstellung des Bödeli zu prüfen.  
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Umsetzung in den Zonenvorschriften Landschaft: 
Das Naturinventar aus dem Jahre 1988 wurde durch den örtlichen Naturschutzverein überprüft. 
Weitere Objekte wurden aufgenommen sowie die Potenziale und Wertgebiete aufgezeigt. Die 
Resultate sind in die Zonenvorschriften eingeflossen. Betroffene Grundeigentümer sind anlässlich 
einer Orientierungsversammlung auf ihre schutzwürdigen Naturobjekte aufmerksam gemacht 
worden und zu einer Stellungnahme über eine mögliche Aufnahme als Schutzobjekt eingeladen 
worden. Mit den Zonenvorschriften sollen die Naturwerte, wenn möglich, unter kommunalen 
Schutz gestellt werden.  

Die Magerwiesen unterhalb der Bodenrüti und Buechen sind dort als Schutzobjekte aufgenommen 
worden, wo die Grundeigentümer ihr Einverständnis gegeben haben. Ansonsten ist zumindest 
eine Landschaftsschutzzone ausgeschieden worden. 

Das Gebiet des Althofes ist einer Landschaftsschutzzone zugewiesen worden, um eine langfristige 
Erhaltung der Waldlichtung zu erreichen. 

Das Bödeli konnte unter kommunalen Schutz gestellt werden. 

3. ZONEN FÜR ÖFFENTLICHE ANLAGEN UND WERKE:  

Es sollten nur standortgebundene Bauten und Anlagen, die eine grössere räumliche Auswirkung 
haben als öW+A-Zonen ausgeschieden werden. Kleinere standortbedingte Bauten und Anlagen 
werden im Rahmen von Art. 24 RBG bewilligt. 

Umsetzung in den Zonenvorschriften Landschaft: 
Die Gemeinde hält grundsätzlich an den mit der Planung 1993 ausgeschiedenen und heute not-
wendigen öW+A-Zonen fest. Bei Bedarf kann sie bei entsprechenden Flächen das Enteignungs-
recht geltend machen.  

Im Rahmen der Revisionsarbeiten ist die öW+A-Zone "Höchi", nach eingehenden Vorabklärungen 
in das Gebiet Neurüti verschoben und in die Zonenvorschriften Siedlung integriert worden. Eine 
Prüfung der kantonalen Fachstellen hat mit der Eingabe der Siedlungsplanungsinstrumente in das 
Vorprüfungsverfahren bereits stattgefunden (Resultat der kant. Vorprüfung Siedlungsplanung vom 
17. Nov. 2010). 

4. ARCHÄOLOGISCHE SCHUTZZONEN:  

Diese sind gemäss Angaben des Kantones zu berücksichtigen. 

Umsetzung in den Zonenvorschriften Landschaft: 
Die archäologischen Schutzzonen sind gemäss Angaben des Kantones in die Zonenvorschriften 
übertragen worden. Einzelne Flurnamenbezeichnungen wurden mit vorgängiger Absprache mit 
der kantonalen Fachstelle, angepasst. 

5. LANDWIRTSCHAFTLICHE GRUNDSTÜCKE UND BETRIEBE:  

Vorschriften so definieren, dass die Tätigkeiten der Landwirte nicht zu sehr eingeschränkt sind. 
Die Bewirtschaft dient neben dem wirtschaftlichen Aspekt, der Pflege des Landschaftsbildes.  

Im Weiteren sind nach Möglichkeit keine gemischten Parzellen im Bereich der Abgrenzung Sied-
lung und Landschaft zu schaffen. 

Umsetzung in den Zonenvorschriften Landschaft: 
Die Abgrenzung zwischen Siedlungs- und Landschaftsgebiet ist mit der ebenfalls laufenden Revi-
sion Siedlungsplanung abgestimmt worden.  

Die Ausscheidung der Landschaftsschutzzone ist in Beachtung des kantonalen Richtplanes und 
des Naturinventares vorgenommen worden und berücksichtigt die landwirtschaftliche Tätigkeit, 
Geländeform und Naturwerte.       
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6. FRUCHTFOLGEFLÄCHEN (FFF):  

Die Fruchtfolgflächen gemäss KRIP (FFF 1. Güte) sind orientierend darzustellen. 

Umsetzung in den Zonenvorschriften Landschaft: 
Die digitalen Daten zur Fruchtfolgeflächen, die bei der GIS-Fachstelle bezogen wurden, sind orien-
tierend dargestellt worden (FFF 1. Güte). Mit der Umlegung der öW+A-Zone von der "Höchi" in 
das Gebiet "Neurüti" wird FFF 1. Güte beansprucht (siehe Planausschnitt).  

Als Ersatzflächen sind FFF der 2. Güte im Gebiet Langacher der FFF 1. Güte zugewiesen worden. 
Die Ersatzflächen wurden mit der kantonalen Fachstelle koordiniert und werden bei Eingabe in 
das regierungsrätliche Genehmigungsverfahren im Zonenplan ausgewiesen.  

   

7. WALDAREAL:  

Der Wald ist durch die Forstgesetzgebung umschrieben und geschützt, wobei er klar vom Offen-
land getrennt ist.  

Die Unterschutzstellung von kantonal bedeutenden Schutzgebieten ist für das Jahr 2011 vorgese-
hen.   

Umsetzung in den Zonenvorschriften Landschaft: 
Das Waldareal wurde gemäss Grundbuch orientierend dargestellt. Der Vorbehalt der dynami-
schen Waldgrenzen ist ebenfalls in die Zonenvorschriften eingeflossen (sowohl im Plan als auch 
als erklärender Eintrag im orientierenden Anhang 3 im Zonenreglement). Die statischen Wald-
grenzen sind ebenfalls als orientierender Eintrag im Zonenplan Landschaft aufgeführt.   

Die kantonal geschützten Naturobjekte im Waldareal sind orientierend im Zonenplan Landschaft 
aufgeführt. Das Gebiet Bodenrüti befindet sich im Eigentum des Kantones zu Naturschutzzwe-
cken. Eine kommunale Unterschutzstellung wird nun auf die ganze Parzelle 474 mit entsprechen-
den Bestimmungen ausgedehnt.  

Als "provisorische kantonale Unterschutzstellung (in Arbeit)" werden der Eggwald gemäss Anga-
ben des Amtes für Wald im Zonenplan Landschaft dargestellt. Sollten diese bis zur Beschlussfas-
sung bzw. Eingabe in das regierungsrätlichen Genehmigung einen Rechtsstatus erlangen, wird 
der Zonenplan Landschaft entsprechend angepasst.   

 

 

 

 

 

Verlust an FFF 1. Güte (ca. 4650 m²) 
 
FFF 1. Güte 
 
FFF 2. Güte 
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8. GEWÄSSER:  

Berücksichtigung der eidg. Gesetzgebungen zum Schutz der Gewässer und deren Uferbereiche. 
Anwendung der Kurve zur "Sicherstellung des Hochwasserschutzes und der ökologischen Funkti-
on" als Minimalforderung. Offene und eingedolte Gewässer sind gemäss Gewässerkataster dar-
zustellen.  

Umsetzung in den Zonenvorschriften Landschaft: 
Neu werden Uferschutzzonen gestützt auf die Schlüsselkurve des Bundes im Zonenplan ausge-
schieden.  

Bis zum Vorliegen der kantonalen Randbedingungen aufgrund der geänderten eidg. Gewässer-
schutzgesetzgebung vom Juni 2011 werden die Schutzziele und Schutzvorschriften auf einen Er-
halt der Uferbestockung und extensive Bewirtschaftung der Uferbereiche ausgerichtet. Bereits 
heute regeln verschiedene eidgenössische Gesetze wie ChemRRV, DZV (Pufferstreifen, Anwen-
dung von Hilfsstoffen etc.) den Umgang mit den Uferbereiche, die auch den Bewirtschaftern hin-
länglich bekannt sind oder sein sollten.   

Sobald die kantonalen Vorgaben vorhanden sind, müssen die Gemeinden ihre Planungen zu ei-
nem späteren Zeitpunkt entsprechend anpassen (z.B. Mutation zu den Zonenvorschriften Land-
schaft). 

Im orientierenden Anhang 3 werden die Übergangsbestimmung aus der eidg. Gewässerschutz-
verordnung und eine Empfehlung für den Schutz und die Pflege der Uferbereiche orientierend 
aufgenommen. Im Zonenreglement verweist die Kommentarspalte auf den Stand der übergeord-
neten Gesetzgebung. Die vorliegenden Reglementsbestimmungen zum Uferbereich sind mit der 
kantonalen Fachstelle koordiniert worden.  

9. BODENSCHUTZ:  

Ramlinsburg weist grosse Flächen von sogenannt "Besonders schützenswerte Bdenflächen" auf, 
insbesondere verdichtungsanfällige Böden (Spitzburg und Langacher) sowie für Acker- und Fut-
terbau besonders geeignete Flächen. Bei der Planung sollten die Bodenflächen entsprechen ihres 
ökolgischen Wertes und entsprechend ihrer Empfindlichkeit mitberücksichtigt werden.  

Umsetzung in den Zonenvorschriften Landschaft: 
In den Zonenvorschriften können dazu die Ausscheidung von Uferschutzzonen genannt werden, 
welche künftig eine Verbesserung der Ökologie und des Bodenschutzes (Anlegen von Ufervegeta-
tion etc.) herbeibringen sollte. Weitergehende Massnahmen zur Verbesserung der Bodenflächen 
sind in Zusammenarbeit mit den Bewirtschaftern anzugehen und nicht immer ganz einfach. 

Insbesondere das Naturinventar bezeichnet die Naturwerte bzw. die Potenziale für Aufwertungs-
massnahmen, die partiell in die Zonenvorschriften Landschaft übernommen werden konnten.  

10. BAUEN AUSSERHALB DER BAUZONE:  

Es gilt das Bundesgesetz über die Raumplanung .   

Umsetzung in den Zonenvorschriften Landschaft: 
Die Landwirtschaftlichen Betriebe in Ramlinsburg sind kompakt angeordnet. Ausserhalb der Be-
triebszentren befinden sich keine weiteren grössere landwirtschaftlichen Bauten. 

Begehrlichkeiten aus der Bevölkerung sind bei den Liegenschaften Station (Einweisung in eine 
WG-Zone) beim Gemeinderat eingegangen. Mit einer Vorabklärung beim Amt für Raumplanung 
(19. März 2010) wurde festgehalten, dass eine Nutzung, die über die im Zonenreglement Land-
schaft festgelegte Bestimmungen hinaus geht, nicht genehmigungsfähig wäre. Mit den vorliegen-
den Zonenvorschriften Landschaft werden die Bestimmungen im Zonenreglement und Einträge im 
Zonenplan unverändert aus der Planung 1993 übernommen.  
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11. KANTONSSTRASSEN:  

Planungsmassnahmen der Gemeinde dürfen die Kantonsstrassen nicht betreffen. Somit dürfen 
keine sich auf Kantonsstrassenareal beziehende Auflagen aufgeführt werden.  

Umsetzung in den Zonenvorschriften Landschaft: 
Es sind keine neuen kommunalen Planungsmassnahmen auf Kantonsstrassenparzellen bzw. auf 
dem Areal der Kantonsstrasse erfolgt.  

Bestehende und rechtskräftige Hecken entlang der Waldenburgertrasse sind nicht gelöscht wor-
den. Das Entfernen von rechtskräftigen und vom Regierungsrat genehmigten Planeinträge (Na-
turwerte und insbesondere Hecken) könnten vor der Bevölkerung nicht gerechtfertigt werden.  

12. NATURGEFAHREN:  

Sämtliche Gebiete, die umgezont oder neu eingezont werden, sind systematisch auf Hinweise 
aller Naturgefahrenprozesse in der Gefahrenhinweiskarte zu überprüfen.   

Umsetzung in den Zonenvorschriften Landschaft: 
Im Bereich der Umlegung der öW+A-Zone Höchi in das Gebiet Neurüti (roter Kreis) sind gemäss 
Gefahrenhinweiskarte keine Naturgefahren zu erwarten.  
 

 Auszug Gefahrenhinweiskarte (Rutschgefahren) 

13. DIGITALE DATEN:  

Die digitalen Daten sind vor dem Gemeindebeschluss dem Amt für Raumplanung zur Prüfung 
vorzulegen.  

Umsetzung : 
Mit der Eingabe der Zonenvorschriften Landschaft in das kantonale Vorprüfungsverfahren wurden 
die GIS-Daten der kantonalen Fachstelle zur Prüfung eingereicht.  
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5.3 Kantonaler Richtplan  

Folgende Objektblätter des kantonalen Richtplanes sind bei der Revision gestützt auf die kant. 
Randbedingungen beachtet worden: 

 

L 1.1  AUFWERTUNG FLIESSGEWÄSSER 

Planungsanweisung KRIP:  Die Gemeinden schaffen im Rahmen der Nutzungsplanung die Vor-
aussetzungen, dass die Fliessgewässer mit ihren Ufervegetationen in ihrem natürlichen Zustand 
erhalten oder wieder hergestellt werden, z.B. durch die Ausweisung von Uferschutzzonen gemäss 
kantonalem Raumplanungs- und Baugesetz. 

Umsetzung in den Zonenvorschriften Landschaft: 
Mit der Planung 1992 wurden lediglich bestehende Bestockungen entlang der Gewässer ge-
schützt, eine eigentliche Uferschutzzone wurde nicht ausgeschieden. Neu werden den Uferberei-
chen durch das Ausscheiden von Uferschutzzonen die nötige Beachtung geschenkt. Eine ab-
schliessende Regelung über Bewirtschaftung und Pflege der Bereiche kann erst nach Vorliegen 
von kantonalen Randbedingungen in einer späteren Planungsphase festgeschrieben werden 
(Gründe: Änderung eidg. Gewässerschutzverordnung). 

Umsetzung und Bestimmungen im Zonenreglement siehe Kapital 5.2 Punkt 8. 

L 2.1  LANDWIRTSCHAFT 

Planungsanweisung KRIP:  Die Gemeinden sichern das Landwirtschaftsgebiet mit ihrer Nut-
zungsplanung. Die Gemeinden weisen im Planungsbericht gemäss Art. 47 RPV nach, wie die spe-
ziellen Landwirtschaftszonen mit den verschiedenen Interessen (bestehende Landwirtschaftsbe-
triebe, Fruchtfolgeflächen, Nutzung bestehender Infrastrukturen, Immissionsschutz, Einordnung 
ins Orts- und Landschaftsbild, Grundwasser) abgestimmt sind. 

Umsetzung in den Zonenvorschriften Landschaft: 
Die Landwirtschaftszone ist durch Festlegungen in den übergeordneten Bestimmungen und Ge-
setzgebungen sowie unter Vorbehalt der dynamischen Waldgrenzen und weiterer Rahmenbedin-
gungen definiert.  

Durch weitere kommunale Festlegungen wie überlagernde Schutzzone (Landschaftsschutz, Na-
turschutz, Schutzobjekte etc.) wird der Rahmen für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung weiter 
umschrieben. Im Weiteren gilt für alle zulässigen Bauten und Anlagen das Gebot der schonenden 
Einpassung in das Landschafts- und Ortsbild (siehe dazu Zonenreglement Landschaft § 5).  

Abb. Kantonaler Richtplan ,  
Genehmigung durch den Bundesrat am 8. 
September 2010 

L 1.1  Aufwertung Fliessgewässer 

L 2.1 Landwirtschaftsgebiet 

L 2.2 Fruchtfolgeflächen 

L 2.3 Wald 

L 3.1 Vorranggebiet Natur 

L 3.2 Vorranggebiet Landschaft 
 



Planungsbericht gem. Art. 47 RPV  Seite 11  

L 2.2  FRUCHTFOLGEFLÄCHEN 

Planungsanweisung KRIP:  Die Gemeinden sichern die Fruchtfolgeflächen in ihren Zonenvor-
schriften, indem sie diese den Landwirtschaftszonen zuweisen und als orientierenden Inhalt im 
Zonenplan darstellen. 

Umsetzung in den Zonenvorschriften Landschaft: 
Siehe dazu Kapitel 5.2 (kant. Randbedingungen), Abschnitt 6 "Fruchtfolgeflächen".  

L 2.3  WALD 

Planungsanweisung KRIP:  Der Kanton erarbeitet die Waldentwicklungspläne (WEP) gemäss 
Vorgaben der Waldgesetzgebung und legt die Vorrangfunktionen fest. 

Umsetzung in den Zonenvorschriften Landschaft: 
Siehe dazu Kapitel 5.2 (kant. Randbedingungen), Abschnitt 7 "Waldareal". Eine Waldentwick-
lungsplanung für die Gemeinde Ramlinsburg ist für den Zeitraum 2012 vorgesehen.  

L 3.1  VORRANGGEBIETE NATUR 

Planungsgrundsätze, Planungsanweisung KRIP:  Die Vorranggebiete Natur sind in ihrer Aus-
dehnung und in ihrem ökologischen Wert zu erhalten, wo nötig zu erweitern und untereinander zu 
vernetzen. Der Regierungsrat nimmt die Naturobjekte von nationaler und regionaler Bedeutung in 
das Inventar der geschützten Naturobjekte des Kantons Basel-Landschaft auf, nach Möglichkeit 
im Einvernehmen mit den Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern sowie den Einwohner-
gemeinden. Die Gemeinden stellen die geschützten Naturobjekte gemäss Inventar als orientieren-
den Inhalt im Zonenplan dar. 

Umsetzung in den Zonenvorschriften Landschaft: 
Die Vorranggebiete Natur befinden sich im Waldareal, Gebiet Berg sowie im Offenland im Gebiet 
Bodenrüti - Buechen - Weidli – Looch. Das Naturinventar hat für das bezeichnete Offenland eben-
falls hohe Naturwerte definiert, die möglichst zu erhalten sind.  

Der Gemeinderat hat gestützt auf das Naturinventar, die Grundeigentümer von wertvollen Natur-
objekten zu einer Orientierungsversammlung eingeladen und dabei aufgezeigt, wo eine Unter-
schutzstellung der Naturobjekte angestrebt wird.  Die Grundeigentümer konnten schriftlich Stel-
lung nehmen. Einzelne Grundeigentümer haben mit einer schriftlichen Erklärung dem Gemeinde-
rat mitgeteilt, dass sie einer Unterschutzstellung ihrer Grundstücke nicht zustimmen würden.  

Die Vorranggebiete gemäss KRIP sind gestützt auf das Naturinventar und sofern keine negative 
Haltung seitens der Grundeigentümer erfolgt ist, als kommunale Naturschutzzonen oder zumin-
dest als Landschaftsschutzzone ausgeschieden worden.   

L 3.2  VORRANGGEBIETE LANDSCHAFT 

Planungsgrundsätze, Planungsanweisung KRIP:  Vorranggebiete Landschaft sind im Grund-
satz von neuen Bauten und Anlagen freizuhalten. Zonenkonforme Bauten und Anlagen für die 
landwirtschaftliche Bewirtschaftung sind zulässig. Sie sind in unmittelbarer Hofnähe anzusiedeln.  

Umsetzung in den Zonenvorschriften Landschaft: 
Die Vorranggebiete Landschaft sind gestützt auf das KRIP als Landschaftsschutzzonen in die Zo-
nenplanung eingeflossen und aus lokaler Sicht bzw. gemäss kant. Randbedingungen ergänzt und 
angepasst worden (Gebiet Althof).  

Inhaltlich sind die Bestimmungen im Sinne des KRIPs formuliert worden (im Grundsatz von neuen 
Bauten freizuhalten, erhöhte Anforderungen an Bauten und Anlagen etc.).   
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5.4 Inventare Bund und Kanton  

Nachfolgend aufgeführte Inventare waren bei der Ausarbeitung der Zonenvorschriften Landschaft 
von Bedeutung bzw. sind in diese eingeflossen. 

BUNDESINVENTAR DER HISTORISCHEN VERKEHRSWEGE 

Bundesinventar (IVS):  Gemäss Übersichtskarte des Bundesamtes für Strassen ASTRA sind in 
der Gemeinde Ramlinsburg historische Verkehrswege von nationaler Bedeutung und lokaler Be-
deutung vorhanden. Einige Wegstrecken zeichnen sich dadurch aus, dass diese Abschnitte histo-
rische Substanzen aufweisen.    

Umsetzung in den Zonenvorschriften Landschaft: 
Die historischen Verkehrswege wurden im orientierenden Anhang 3 des Zonenreglementes dar-
gestellt (Planausschnitt und Verweis auf Bundesinventar). Die Gemeinde möchte dadurch den 
geschichtlichen Hintergrund ihrer historischen Verkehrswege dokumentieren. Gleichzeitig sollen 
auch die Grundsätze über den Umgang dieser Wegabschnitte, welche in der 'Technischen Voll-
zugshilfe' des Bundes umschrieben sind, wiedergegeben werden. Die Kommentarspalte verweist 
auf die entsprechende Internetseite des Bundes und auch auf die Technische Vollzugshilfe "Erhal-
tung historischer Verkehrswege", Bundesamt für Strassen ASTRA, 2008. 

Im kantonalen Richtplan sind die historischen Verkehrswege nur in Zusammenhang mit den Wan-
derwegen erwähnt. Die Gemeinde sieht mit ihrem Vorschlag, d.h. Aufnahmen im orientierenden 
Anhang des Zonenreglementes, eine angemessene Berücksichtigung der historischen Verkehrs-
wege.  

Auf kommunaler Ebene schützenswerte Kultur- bzw. Naturwerte sind im Bereich der historischen 
Verkehrswege aus Sicht der Gemeinde keine vorhanden.  

KANTONALES ORNITHOLOGISCHES INVENTAR / REPTILIENINV ENTAR 

Inhalte Inventar: Im Ornithologischen Inventar werden die Gebiete "Höchi" und "vorderes Fren-
kental" als Defizitgebiete aufgeführt. Diese Gebiete werden als intensiv bewirtschaftetes Wies- 
und Ackerland bezeichnet.   

Im Reptilieninventar werden vielerorts Standorte von Reptilienvorkommen und Standorte mit Be-
deutung für ihren Lebensraum bezeichnet.  

Umsetzung in den Zonenvorschriften Landschaft: 
Mit der Landschaftsplanung sollen neu angelegte Trockenmauern unter Schutz gestellt und als 
Lebensraum geschützt und erhalten werden. Im Weiteren sind einzelne Standorte als kommunale 
Naturschutzzonen ausgeschieden worden (z.B. Wäldchen im Gebiet Rüti, Magerwiesen Gebiet 
Bodenrüti, verschiedene Hecken etc.). 

Weiter Aufwertungsmassnahmen im Landschaftsgebiet sollen möglichst im Rahmen von freiwilli-
gen Vereinbarungen zwischen Bewirtschafter und Kanton erfolgen.  
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6. Kommunale Grundlagen / Koordination 

6.1 Naturinventar 1988 / Überprüfung 2009 

Im Sommer 2009 ist das Naturinventar aus dem Jahre 1988 überprüft worden. Der lokale Verein 
für Naturschutz hat die bestehenden Objekte beurteilt und weitere wertvolle Naturobjekte aufge-
nommen. Die Objekte sind bezüglich ihrem Wert, ihrer Veränderung und ihrer Bedeutung beurteilt 
worden (siehe Objektblätter Naturinventar).  

Das Naturinventar kann in drei Hauptbereiche unterteilt werden: Inventarisation (Aufnahme der 
Naturwerte, Beschreibung in Objektblättern), Bezeichnung der Wertgebiete und Potenziale sowie 
Empfehlungen für Schutz- und Pflegemassnahmen für die verschiedenen Vegetationstypen. Ein 
Übersichtsplan bezeichnet die Objekte sowie die Wertgebiet und Potenziale. 

Inventarisation: 

Magerwiesen, Naturflächen:  Hier sind insbesondere die Magerwiesen zu nennen, die aufgrund 
ihrer vorwiegend südexponierten Lage in Ramlinsburg zahlreich vorkommen. Daneben können 
auch die Naturschutzgebiete Looch und Bodenrüti aufgeführt werden, welche durch ihre besonde-
ren Bewirtschaftungsformen (Wässermatten Looch, Trockenstandorte Bodenrüti) von regionaler 
Bedeutung sind. Weitere Naturflächen weisen besondere Bestandteile wie Heckenstrukturen, 
Kleinstrukturen, Einzelbäume etc. auf.  
Hochstamm-Obstbestand:  Wie in vielen Gegenden zu beobachten, nimmt auch der Bestand an 
Hochstamm-Obstbäumen in Ramlinsburg ab. Die vorhandenen Bestände sind, wenn möglich, zu 
erhalten, sei es durch Fördermassnahmen und/oder freiwilligen Vereinbarungen mit den Bewirt-
schaftern bzw. Grundeigentümern. 
Mit der Aufnahme in das Naturinventar soll aufgezeigt werden, wo diese Bestände im Jahre 2009 
noch vorhanden sind bzw. wo Potenziale für eine Weiterentwicklung und Erhaltung von Hoch-
stamm-Obstbäumen wünschenswert wäre.  
Hecken, Feldgehölze, Kleinstrukturen:  Die meisten bestehenden Hecken, Feldgehölze und 
Wäldchen sind mit dem Zonenplan Landschaft unter Schutz bzw. sind als ökologische Ausgleichs-
flächen unter Vertrag gestellt worden. 
Die im Naturinventar erhobenen Einzelbäume und Baumgruppen prägen an ihren Standorten die 
Landschaft und treten teilweise als markante Einzelobjekte in Erscheinung.  
Mehrheitlich sind diese Einzelbäume mit dem Zonenplan Landschaft bereits unter kommunalem 
Schutz. 
Die im Jahre 2008 und 2009 durch den Verein für Naturschutz erstellten Steinhaufen bieten Le-
bensraum für zahlreiche Kleintiere wie Reptilien, Käfer, Mäuse etc. Das gleiche gilt auch für die 
bestehenden und geplanten Trockenmauern. Im Weiteren leisten Trockenmauern einen Beitrag 
zur Aufwertung des Landschaftsbildes und sind zudem äusserst wertvolle Lebensräume. 
Gestufte Waldränder:  Ein durch den Verein für Naturschutz initiiertes Waldrandkonzept, welches 
durch den zuständigen Forstkreis ausgearbeitet wurde, soll einen Grossteil der Waldränder von Ram-
linsburg aufwerten.   
Durch forstliche Eingriffe und wiederkehrende Pflegemassnahmen soll ein gestufter Aufbau her-
beigeführt und langfristig gepflegt werden. 

Wertgebiete und Potenziale: 

Verschiedene Landschaftskammern können aufgrund ihrer Strukturen als besondere Wertgebiete be-
zeichnet werden. Durch Fördermassnahmen sollen diese erhalten, gepflegt und wenn möglich, ergänzt 
und weiterentwickelt werden. 
Daneben sind in Ramlinsburg Gebiete vorhanden, welche Potenziale für weitere Aufwertungsmass-
nahmen enthalten. 
Wertgebiete Hochstamm-Obstbestand (Landschachen):  Die Exposition und das flache Gelände 
haben bereits in früheren Jahren die landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsformen beeinflusst. Viele 
Hochstamm-Obstbäume prägten das Landschaftsbild. 
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Dieses Bild hat sich in den letzten Jahrzehnten schleichend verändert. Durch gezielte Förder-, Schutz- 
und Erhaltungsmassnahmen kann dieser Entwicklung entgegengewirkt werden. 
Wertgebiete extensive Wiesen / Kleinstrukturen (Zel gliweid, Althof, Grossacher, Buechen, 
Buebenried): In diesen Landschaftskammern befinden sich eine gross Zahl an mageren Wiesen und 
zahlreiche Kleinstrukturen und bezeichnen somit wertvolle Gebiete von Ramlinsburg. 
Das geneigte Gelände ist Lebensraum einer vielfältigen Pflanzen- und Tierwelt. Die Erhaltung die-
ser Strukturen und Biotope ist von grosser Bedeutung. 
Potenziale auf Vernetzungsachsen (Cholholz, Landsch achen, Langacher, Eggetschwil, 
Buebenried): Um die verschiedenen Lebensräume zu vernetzen braucht es Trittsteine und Korridore. 
Die Ausgestaltung auf den Vernetzungsachsen richtet sich nicht an eine lineare Abfolge. Vielmehr 
soll versucht werden entlang der Achsen verschiedene Biotope miteinander zu verbinden. Dies 
können z.B. Einzelbäume, Hecken, Brachen, Kleinstrukturen etc. sein. In landwirtschaftlich inten-
siv genutzten Landschaftsteilen übernehmen entsprechende Trittsteinbiotope einen wichtigen Bei-
trag zum ökologischen Ausgleich.  
Eine weitere wichtige Vernetzungsfunktion übernehmen Fliessgewässer mit einer gut ausgestalteten 
Ufervegetation. In der Gemeinde Ramlinsburg fehlt auf weiten Strecken eine natürliche Uferbesto-
ckung. Aufgrund der Bewirtschaftung (Beweidung, Wieslandnutzung bis an den Gewässerrand) kann 
sich keine natürliche Ufervegetation bilden. 

Empfehlungen für Schutz- und Pflegemassnahmen: 

Die Empfehlungen für Schutz- und Pflegemassnahmen beinhalten Grundsätze, Anweisungen und 
Empfehlungen für den Schutz und die Pflege der im Inventar aufgeführten Biotoparten.  
Es sind dies:  
- Extensive Wiesen,  
- Hochstamm-Obstbestände, 
- Hecken, Feldgehölze, Einzelbäume, Baumgruppen und Steinhaufen, 
- Ufergehölz, 
- Gestufte Waldränder 

6.2 Beurteilung des Naturinventares durch den Gemei nderat / Umsetzung 
in den Zonenvorschriften Landschaft 

Der Gemeinderat Ramlinsburg hat das Naturinventar bzw. dessen Überprüfung in verschiedenen 
Detailberatungen nachvollzogen. Die einzelnen Objekte wurde durch den Gemeinderat beurteilt.   

Das Naturinventar diente als Grundlage für eine vorgängige Info-Veranstaltung (24. Januar 2010) , 
an welcher die Grundeigentümer von Naturobjekten eingeladen wurden und über eine mögliche 
Unterschutzstellung informiert wurden. Die Grundeigentümer konnten anschliessend auch ent-
sprechend Stellung nehmen.  

Im Anschluss an diese Vernehmlassung hat der Gemeinderat die Objekte bezeichnet, die in die 
Zonenvorschriften Landschaft aufgenommen werden. Dabei konnten die Inhalte des Naturinventa-
res zu einem grossen Teil in den Zonenvorschriften umgesetzt werden.  

6.3 Waldrandkonzept 

Die Gemeinde Ramlinsburg besitzt ein Waldrandkonzeptes, welches zu einem grossen Teil be-
reits umgesetzt wurde.  

Die vorliegenden Zonenvorschriften (Zonenreglement Landschaft) verweisen auf das Waldrand-
konzept in der Kommentarspalte zu § 7 Waldareal. Das Konzept wird im Rahmen der periodischen 
Pflegemassnahmen durch den Forstdienst berücksichtigt.  
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6.4 Koordination mit Nachbargemeinden 

Die Gemeinde Ramlinsburg grenzt auf weiten Strechen im Waldareal an die Nachbargemeinden. 
Die Waldgesetzgebung und künftig auch das WEP sowie der kantonale Richtplan bilden dabei die 
Grundlagen.  

Mit der vorliegenden Landschaftsplanung sind keine neuen kommunalen Festlegungen definiert 
worden, die eine gemeindeübergreifenden Koordination und Absprache erfordern. 

7. Öffentlichkeitsarbeit / Mitwirkung 

7.1 Orientierung / Stellungnahme Grundeigentümer vo n Naturwerten 

Am 24. Januar 2010 hat der Gemeinderat, gestützt auf das Naturinventar, die Grundeigentüme-
rInnen von Naturwerten zu einer Orientierungsversammlung eingeladen. Dabei wurde aufgezeigt, 
wo eine Unterschutzstellung angestrebt wird und welche gesetzlichen und kommunalen Grundla-
gen dabei zu tragen kamen.  

Die GrundeigentümerInnen konnten mit einer schriftlichen Eingabe an den Gemeinderat Stellung 
nehmen. Dabei haben sich einzelne Grundeigentümer klar von einer Unterschutzstellung distan-
ziert. 

Aufgrund der Stellungnahmen hat der Gemeinderat die Naturwerte bezeichnet, die neu in die Zo-
nenvorschriften aufgenommen werden. Bereits bestehende, rechtskräftige Schutzobjekte standen 
dabei nicht zur Diskussion und werden in den Zonenvorschriften belassen.  

7.2 Öffentliches Mitwirkungsverfahren 

Das gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Mitwirkungsverfahren findet vom 23. November 2011 - 
22. Dezember 2011 statt. Anlässlich einer Informationsveranstaltung wird die Bevölkerung und 
Planungsinteressierte durch den Gemeinderat und das zuständige Planungsbüro Stierli + Ruggli 
über die Planungsmassnahmen informiert. 

8. Planungsresultate  

Nachfolgend werden die wesentlichen Schwerpunkte der Zonenvorschriften Landschaft zusam-
mengefasst. Dieses Kapitel ist so aufgebaut, dass die Inhalte im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
verwendet werden können (z.B. Begleitbericht / Power Point etc.). Es werden folgende Themenbe-
reiche aufgeführt: 

8.1 Allgemeines zu den Zonenvorschriften Landschaft  
Ausgangslage  
Bearbeitung Planungsgrundlagen / Planungsziele  

8.2 Zonenplan Landschaft  
Neuer Zonenplan Landschaft / Veränderungen  
Erläuterungen anhand ausgewählter Gebiete 
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8.3 Zonenreglement Landschaft  
Neues Zonenreglement Landschaft / Veränderungen 

8.4 Fazit Revision Landschaftsplanung   

8.1 Allgemeines zu den Zonenvorschriften Landschaft  

AUSGANGSLAGE 

Die Zonenvorschriften Landschaft sind aufgrund neuer gesetzlicher Grundlagen von Bund und 
Kanton anzupassen. Inventare, Wegleitungen und Empfehlungen bilden weitere Grundlagen, die 
bei der Revision zu beachten und zu berücksichtigen sind. Im Weiteren stellt der kantonale Richt-
plan ein wichtiges übergeordnetes Planungsinstrument dar, welches die Gemeinde zu konsultie-
ren hat. 

Bereits mit dem Zonenreglement Landschaft aus dem Jahre 1993 ist festgehalten, dass eine 
Überprüfung der Zonenvorschriften nach 15 Jahren vorzunehmen ist. Im Weiteren sollen neue 
Erkenntnisse im Vollzug und insbesondere betreffend Naturwerte in die Planung einfliessen.  

BEARBEITUNG PLANUNGSGRUNDLAGEN / PLANUNGSZIELE  

Planungsgrundlagen: 

Es wird unterschieden zwischen Planungsgrundlagen von Bund / Kanton und solchen, die aus 
kommunaler Sicht von Bedeutung sind. 

Grundlagen Bund / Kanton:  
Für die Revisionsarbeiten sind insbesondere der kantonale Richtplan, das Gewässernetz, die 
Fruchtfolgeflächen, ökologische Ausgleichsflächen (Vertragsflächen mit dem Kanton, Landwirt-
schaftliches Zentrum Ebenrain), Historische Verkehrswege, weitere Inventare und Gesetzesgrund-
lagen etc. berücksichtigt worden.   

Grundlagen Gemeinde:  
Rechtskräftige Zonenvorschriften Siedlung und Landschaft, kommunales Naturinventar, etc. sind 
Grundlagen, die für die Bearbeitung der Zonenvorschriften wichtige Basisdokumente darstellen. 

Planungsziele:   

Als Hauptziele der Landschaftsplanung können genannt werden:  

> Berücksichtigung der landwirtschaftlichen Tätigkeit. Erhaltung der landwirtschaftlich nutz-
baren Flächen. 

> Erhaltung und Förderung eines vielfältigen Landschaftsbildes sowie Schutz und Erhaltung 
der heimischen Tier- und Pflanzenwelt. 

> Erhaltung des Kulturlandes auch als Naherholungsraum.  

> Die Revision soll Bewährtes weiterführen und im Rahmen der heutigen Erkenntnisse er-
gänzen und anpassen. 
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8.2 Zonenplan Landschaft  

NEUER ZONENPLAN LANDSCHAFT / VERÄNDERUNGEN 

Bestandteile und Details werden anhand verschiedener Teilgebiete und Zonenplanauszügen 
nachfolgend beschrieben und erläutert.   

Grundnutzungszonen: 

Neben der Landwirtschaftszone und dem Waldareal sind die öW+A-Zonen aus der Planung von 
1993 übernommen worden. Die Zweckbestimmungen der öW+A-Zonen sind in Beachtung der 
Nutzung überprüft und angepasst worden.   

Die Landwirtschaftszone und das Waldareal werde in übergeordneten Gesetzgebungen auf eid-
genössischer und kantonaler Ebene definiert. Zulässige Nutzungen und zonenkonforme Bauten 
und Anlagen werden darin aufgeführt und entsprechend beurteilt. 

öW+A-Zone 
Die in der Planung 1993 ausgeschiedene öW+A-Zone auf der "Höchi" wird in das Gebiet "Neurüti" 
umgelegt. Gründe dafür sind: fehlende Anbindung an das Erschliessungsnetz und die Infrastruk-
turanlagen im Gebiet "Höchi". Ausdehnung, Lage und Erreichbarkeit lassen im Gebiet "Neurüti" 
künftig ein breiteres Spektrum für die Zweckbestimmung "Spiel und Sport" zu und können die Be-
dürfnisse der Gemeinde entsprechend abdecken.   

Die umgelegte ö"W+A-Zone in der "Neurüti" wurde in die Zonenvorschriften Siedlung integriert 
und ist daher nicht Bestandteil der vorliegenden Landschaftsplanung. Das Areal der ehemaligen 
öW+A-Zuweisung "Höchi" wird wieder der Landwirtschaftszone zugeführt.  

Spezialzone für Rebbau 
Als neue Grundzone ist die Spezialzone für Rebbau zu nennen. Der Rebbau hat in Ramlinsburg in 
den letzten Jahren an Bedeutung zugenommen. Auf Empfehlung der kantonalen Fachstellen ist 
nun eine entsprechende Zone ausgeschieden worden. 

    
Spezialzone für Rebbau Gebiet Tal / Station 

Nutzungsordnung Tal / Station 
Mit Vorabklärungen bei den kantonalen Fachstellen im Gebiet Station / Tal sind, auch aufgrund 
von Begehrlichkeiten aus der Bevölkerung, die Möglichkeiten betreffend Nutzungszuweisung aus-
gelotet worden. Wohn-/ Geschäftszonen bzw. Gewerbezonen können nicht zugelassen werden 
und sind somit auch nicht genehmigungsfähig.  

Verschiedene Gründe können aufgeführt werden: Kleinstbauzonen für Wohnnutzung bzw. Wohn-
/Geschäftsnutzung ausserhalb der Siedlung sind bundesrechtswidrig.  

Grundwasserschutzzonen, Wildtierkorridor, Gewässerschutz, Fruchtfolgeflächen etc. sind weitere 
Argumente die eine Bauzonennutzung (Gewerbe etc.) nicht zulassen. Aus diesem Grund werden 
die bestehenden rechtskräftigen Aussagen in den Zonenvorschriften weitergeführt.   
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Schutzzonen und Schutzobjekte: 

Die Grundnutzungszonen können durch Schutzzonen überlagert werden, die bei der landwirt-
schaftlichen oder forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung zu berücksichtigen sind. Dabei kann es 
sich um Naturschutzzonen, Landschaftsschutzzonen, Uferschutzzonen, Schutz von Einzelobjekten 
sowie archäologische Schutzzonen handeln. Der Zonenplan bezeichnet die Ausdehnung und Lage 
der Schutzzonen und Schutzobjekte. Bereits mit der Planung von 1993 unter Schutz gestellte Na-
turobjekte sind unverändert übernommen worden.  

Neue Objekte werden für die Öffentlichkeitsarbeit und den Nachvollzug der Änderungen mit dem 
Vermerk "NEU" bezeichnet. Bei der Beschlussfassung wird der Vermerk "NEU" jedoch entfernt.  

Naturschutzzonen 
Gestützt auf das Naturinventar und der Möglichkeit der Grundeigentümer Stellung zu einer mögli-
chen Unterschutzstellung ihrer Naturwerte zu nehmen, konnten eine Grosszahl an neuen Natur-
flächen in den Zonenplan aufgenommen werden. Hier sind insbesondere die Gebiete Bodenrüti / 
Buechen / Weidli, , Bödeli, Schierholde und Landschachen zu nennen, in welchen im Einverneh-
men mit den Grundeigentümern die Objekte neu unter Schutz gestellt werden können.    

         
Bodenrüti / Buechen / Weidli Bödeli Landschachen 

Uferschutzzonen 
Im weiteren müssen, gestützt auf eidgenössische und kantonale Gesetzesbestimmungen bei allen 
Fliessgewässern in Beachtung der Gerinnesohle Uferschutzzonen ausgeschieden werden, die die 
Uferbereiche schützen.  

Durch eine Änderung der eidg. Gewässerschutzverordnung im Juni 2011 wird der Kanton ver-
pflichtet den Gewässerraum zu bezeichnen und zusätzlich Grundlagen und Vorgaben auf kanto-
naler Ebene zu schaffen. Bis zum Vorliegen der kantonalen Randbedingungen werden die 
Schutzziele und Schutzvorschriften auf einen Erhalt der Uferbestockung und extensive Bewirt-
schaftung der Uferbereiche ausgerichtet. Bereits heute regeln verschiedene eidgenössische Ge-
setze wie ChemRRV, DZV (Pufferstreifen, Anwendung von Hilfsstoffen etc.) den Umgang mit den 
Uferbereiche, die auch den Bewirtschaftern hinlänglich bekannt sind oder sein sollten.   

Sobald die kantonalen Vorgaben vorhanden sind, müssen die Gemeinden ihre Planungen zu ei-
nem späteren Zeitpunkt entsprechend anpassen (z.B. Mutation zu den Zonenvorschriften Land-
schaft). 

 z.B Uferschutzzone entlang Buechholdebächli  
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Schutzobjekte (Einzelbäume, Hecken, Trockenmauern e tc.) 
Landschaftsprägende Einzelobjekte wie Bäume, Hecken, Trockenmauern tragen wesentliche zur 
Vernetzung bei und sollen möglichst erhalten bleiben. Die Zonenvorschriften werden durch weitere 
erhaltenswerte Einzelobjekte ergänzt, insbesondere Einzelbäume sowie die neu errichteten Tro-
ckenmauern. Hecken nehmen dabei eine Sonderstellung ein. Hecken, die nicht im ökologischen 
Ausgleich entstanden sind, sind per übergeordneter Gesetzgebung geschützt und dürfen nicht 
entfernt werden.  

Landschaftsschutzzonen / Archäologische Schutzzonen : 

Landschaftsschutzzonen 
Die Landschaftsschutzzonen bezeichnen Gebiete, die der Erhaltung und Aufwertung des Land-
schaftsbildes, der Förderung der Naturwerte dienen und welche im Grundsatz von neuen Bauten 
freizuhalten sind. Der Hauptzweck bleibt jedoch die landwirtschaftliche Nutzung. Die bestehenden 
landwirtschaftlichen Betriebszentren sind bei der Festlegung der Landschaftsschutzzone möglichst 
nicht oder nur am Rande tangiert worden. Neue landwirtschaftlich notwendige Betriebsbauten sind 
in unmittelbarer Hofnähe möglich.    

In der Gemeinde Ramlinsburg richten sich die Ausdehnung und Abgrenzung der Landschafts-
schutzzonen zum einen nach den Festlegungen im kantonalen Richtplan und zum anderen stüt-
zen sich diese auf das kommunale Naturinventar und die kantonalen Randbedingungen.  

Mit der Planung 1993 ist das ganze Landschaftsgebiet inkl. Waldareal ausserhalb des Zonenpla-
nes Siedlung der Landschaftsschutzzone zugeordnet worden. Mit der vorliegenden Planung wer-
den nur noch ausgesprochen wertvolle Landschaftskammern einer Landschaftsschutzzone zuge-
wiesen.  
 

 
 
Neue Landschafsschutzzone (türkisfarben hinterlegte Flächen), Archäologische Schutzzonen (blau gestrichelt) 
Naturschutzzonen (dunkelgrün schraffiert) 
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Archäologische Schutzzonen 
Die Archäologischen Schutzzonen (gestrichelter Kreis) sind gestützt auf Daten des Kantones in 
die Zonenvorschriften übernommen worden. In diesen Gebieten sind archäologische Spuren vor-
handen bzw. werden solche vermutet. Bei unumgänglichen Bodeneingriffen ist die Bewilligung der 
zuständigen Fachbehörde (Archäologie Baselland) einzuholen. Bei der landwirtschaftlichen Be-
wirtschaftung ist auf die Pflugtiefe zu achten (§ 5 ArchVo).  

Orientierende Planinhalte: 

Der orientierende Planinhalt bezeichnet verschiedene Bestandteile, die aus übergeordneten Ver-
fahren in Rechtskraft erwachsen sind (z.B. kantonal geschützte Naturobjekte, Wasserschutzzonen 
etc.) oder sich auf übergeordnete gesetzliche Bestimmungen beziehen und die nicht auf der Ebe-
ne der kommunalen Nutzungsplanung definiert werden (z.B. Waldareal, Gefahrenzone Schiessan-
lage, Fruchtfolgeflächen etc.).  

Wertvolle Obstgärten, die mit dem Naturinventar aufgenommen wurden, sind ergänzende orientie-
rende Planinhalte, die die Naturwerte von Ramlinsburg in einer Gesamtübersicht abbilden sollen.  

8.3 Zonenreglement Landschaft  

NEUES ZONENREGLEMENT LANDSCHAFT / VERÄNDERUNGEN 

Aufbau / Inhalte (§ 1 - § 4 Zonenreglement) 

Das Zonenreglement besteht aus vier Teilen (Reglemenstsbestimmungsteil und Anhänge 1 – 3). 

Bestimmungsteil   
Im ersten Teil sind die allgemein verbindlichen Reglementsbestimmungen aufgeführt.  

Anhang 1 (Schutzziele, Schutz- und Pflegemassnahmen  für Naturschutzzonen und Einzel-
objekte)   
Im Anhang 1 werden die grundeigentumsverbindlichen Schutzziele, Schutz- und Pflegemassnah-
men für die einzelnen Naturschutzzonen und Einzelobjekte definiert. Für jedes im Zonenplan 
Landschaft nummerierte Objekt enthält der Anhang 1 objektspezifische Vorgaben zu den Schutz-
zielen sowie Schutz- und Pflegemassnahmen. Für Objekte wie Hecken, Feldgehölze, Einzelbäu-
me und geologische Objekte bzw. Trockenmauern können die Schutz- und Pflegemassnahmen 
dem zugehörenden Vegetationstyp entnommen werden. 

Anhang 2 (Inventar der Bauten und Anlagen Station L ampenberg)   
Anhang 2 ist eine verbindliche Beilage zum Zonenreglement Landschaft. Es definiert den bisheri-
gen Umfang und die Identität der bestehende Bauten und Anlagen der Station Lampenberg und 
hilft den Bewilligungsinstanzen bei der Beurteilung von baulichen Veränderungen, die gemäss § 9 
des Zonenreglementes möglich sind.  

Anhang 3  / Kommentarspalte (orientierende Inhalte)   
Anhang 3 beschreibt die orientierenden Planinhalte sowie weitere Grundlagen, die für die Ausar-
beitung und den Vollzug der Zonenvorschriften von Bedeutung sind. Eine Kommentarspalte im 
Bestimmungsteil und in den Anhängen gibt Hinweise auf übergeordnete Gesetzesbestimmungen 
bzw. weitere Erklärungen zum Nachvollzug der Planungsmassnahmen. Anhang 3 und die Kom-
mentarspalte dienen der besseren Lesbarkeit der Reglementsinhalte und stärken das Verständnis 
für die Planungsmassnahmen. Diese unterliegen jedoch nicht der Beschlussfassung durch die 
Einwohnergemeindeversammlung. 

Nachfolgend werden verschiedene Reglementsinhalte erläutert und näher beschrieben.    
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Erläuterungen Grundnutzungszonen (§ 5 - § 10 Zonenreglement) 

Bauten, Anlagen und Nutzungen (§ 5 Zonenreglement) 
Für alle zulässigen Bauten, Anlagen und Nutzungen ist das ordentliche Bewilligungsverfahren vor-
behalten. Mit einer Einpassungsbestimmung soll Rücksicht auf das Landschaftsbild genommen 
werden. Bauten sind nach Möglichkeit zu Gebäudegruppen zusammenzufassen. 

Ein neuer Abschnitt betreffend Naturgefahren verweist auf die Gefahrenhinweiskarte, die bei Vor-
haben im Landschaftsgebiet zu konsultieren ist.  

Landwirtschaftszone (§ 6 ZR) 
Es gelten die Bestimmungen der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebungen. Überlagern-
de Schutzzonen sind zu beachten. 

Waldareal (§ 7 ZR) 
Es gelten die Bestimmungen der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebungen sowie die 
künftig vom Regierungsrat zu genehmigende Waldentwicklungsplanung. Mit einer Bestimmung zu 
den Waldrändern möchte die Gemeinde die Bedeutung dieses wertvollen Lebensraumes manifes-
tieren und damit auch das bestehende Waldrandkonzept stärken.  

Zonen für öffentliche Werke und Anlagen (§ 8 ZR) 
Die Reglementsbestimmungen sind aus der alten Planung übernommen worden. Neu wird eine 
Selbstverpflichtung der Gemeinde für eine ökologische Ausstattung mit standortheimischen Pflan-
zen und wasserdurchlässigen Belägen aufgenommen.  

Station Lampenberg (§ 9 ZR) 
Die Bestimmungen zur Station Lampenberg nehmen im Zonenreglement eine Sonderstellung ein, 
wie sie auch im Zonenreglement von 1993 innehatten. Wie schon bei den Erläuterungen zum Zo-
nenplan Landschaft erwähnt, können die Bauten keiner Wohn-/ Geschäftszone zugewiesen wer-
den, da dies gegen Bundesrecht verstösst (keine Kleinstbauzonen ausserhalb Siedlungsgebiet). 
Aus diesem Grund werden, nach Rücksprache mit den kant. Fachstellen, die Bestimmungen für 
diese Bauten bzw. den Fortbestand und die Nutzung aus der Planung 1993 übernommen.   

Spezialzone für Rebbau (§ 10 ZR) 
Mit den Bestimmungen zur Spezialzone für Rebbau wird geregelt, welche Bauten innerhalb der 
Baubereiche in welchem Umfang zulässig sind und im Rahmen der Rebbaubewirtschaftung errich-
tet werden dürfen. Weitere Bestimmungen zur Umgebung und Terraingestaltung (Stützmauern) 
werden mit dem Zonenreglement definiert. So wird ermöglicht, dass der Rebbau in Ramlinsburg 
mit den nötigen Randbedingungen zonenkonform weitergeführt werden kann.  

Erläuterungen Schutzzonen / Schutzobjekte (§ 11 - § 16 Zonenreglement) 

Ausgangslage / Grundsatz (§ 10 ZR)   
Verschiedene übergeordnete Gesetzesbestimmungen fordern die Gemeinden auf, ihre wertvollen 
Natur- und Kulturobjekte langfristig zu erhalten.  

Insbesondere können hier folgende Bestimmungen aus dem kantonalen Gesetz über die Natur- 
und Landschaft (NLG) genannt werden:  

§ 9 NLG 'Vernetzung und ökologischer Ausgleich':  
Abs.1 > Kanton und Einwohnergemeinden fördern die Vernetzung isolierter Lebensräume mitsamt 
ihrer Tier- und Pflanzenwelt.  

Abs. 2> Kanton und Gemeinden sorgen für ökologischen Ausgleich mit Feldgehölzen, Hecken, 
Uferbestockungen ...... und anderer naturnaher und standortgemässer Vegetation. 
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Schutz bedeutsamer Naturobjekte:  

§ 10 NLG Sicherstellung von Landschaften und Naturo bjekte  
d.h. Ausscheidung und Bezeichnung in Zonenplänen (Naturschutzzone, Schutzobjekt) oder Auf-
nahme in das kantonale Inventar der geschützten Naturobjekte oder Vereinbarung mit den Grund-
eigentümerInnen / BewirtschafterInnen oder Erwerb (durch den Kanton / Gemeinde aufgrund ihrer 
Bedeutung).  

§ 11 NLG Raumplanerische Massnahmen  
Erhebung der schützenswerten Landschaften und Naturobjekte. Erstellen eines Fachgutachtens 
(Naturinventar). 

§ 13 NLG Generelle Verbote  
Gefährdung, Beseitigung, etc. von geschützten Naturobjekten und wertvollen Naturwerten (z.B. 
Hecken, Feldgehölze, Ufervegetation). 

Bei den nachfolgende aufgeführten Erläuterungen zu den Schutzzonen kann unterschieden wer-
den zwischen Landschaftsschutz und spezifischem Objektschutz. Der Objektschutz bezeichnet 
und beschreibt einzelne Naturwerte mit ihren spezifischen Bestandteilen als Flächenobjekte (Na-
turschutztonen, Uferschutzzonen) bzw. als Einzelobjekte (Schutzobjekte wie Hecken, Einzelbäu-
me, Trockenmauern, Feldscheune). Hingegen soll mit der Landschaftsschutzzone eine Land-
schaftskammer in ihrer Besonderheit erhalten bleiben.  

Erläuterungen zur Landschaftsschutzzone (§ 12 Zonenreglement) 
Die Landschaftsschutzzone bezweckt die Erhaltung regionaltypischer Landschaftsteile unter Be-
wahrung des vielgestaltigen Landschaftsbildes und der kleinräumigen Gliederung mit strukturrei-
chen Waldrändern, Bäumen, Hecken, Uferbestockungen oder anderer naturnaher und standort-
gemässer Vegetation (siehe auch Erläuterungen zum Zonenplan Landschaft Kapitel 7.2). 

Um die Schutzziele einzuhalten gilt für unerlässliche standortgebundene Bauten, Anlagen und 
Infrastrukturen sowie landschaftsprägende Nutzungen erhöhte Anforderungen bezüglich Ge-
staltung und Einpassung. Diese müssen mit den Schutzzielen vereinbar sein bzw. den Schutzzie-
len dienen.  

Erläuterungen zur Naturschutzzonen und Schutzobjekt en (§ 13 Zonenreglement) 
Naturschutzzonen und Schutzobjekte bezwecken die Erhaltung von ökologisch wertvollen Land-
schaftsteilen und –elementen und die Erhaltung seltener und gefährdeter Tier- und Pflanzenarten 
sowie die Sicherung ihrer Lebensräume. 

Im Anhang 1 (grundeigentumsverbindlich) werden detaillierte Schutz- und Pflegebestimmungen 
für die einzelnen Naturschutzzonen oder zusammengezogen für die verschiedenen Vegetationsty-
pen (z.B. Hecke, Trockenmauer etc.) entsprechende Schutz- und Pflegemassnahmen definiert.   

Erläuterungen zur Uferschutzzone (§ 14 Zonenreglement) 
Mit dem alten Zonenreglement Landschaft 1992 sind keine detaillierten und planungsrechtlich an-
wendbaren Bestimmungen zum Uferbereich definiert worden.  

Gestützt auf eidgenössische und kantonale Gesetzesbestimmungen müssen bei allen Fliessge-
wässern in Beachtung der Gerinnesohle Uferschutzzonen ausgeschieden werden, die die Uferbe-
reiche schützen.  

• Bundesgesetz über den Wasserbau  
Art. 4 Gestaltung der Gewässer und des Gewässerraumes 

• Eidg. Wasserbauverordnung (WBV) 
 Art. 21 Raumbedarf der Gewässer  

• Eidg. Gewässerschutzgesetz (GSchG) 
 Art. 37 Gestaltung Gewässer und Ufer   

• Eidg. Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG) 
Art. 36a, 37 Raumbedarf, Schutz der Ufervegetation, Anlegen 
von Ufervegetation 

G
er

in
ne

so
hl

e

U
fe

rs
ch

ut
zz

on
e 

Bach

(in
kl

. U
fe

rb
ös

ch
un

g)

 



Planungsbericht gem. Art. 47 RPV  Seite 23  

Durch eine Änderung der eidg. Gewässerschutzverordnung im Juni 2011 wird der Kanton jedoch 
verpflichtet den Gewässerraum zu bezeichnen und die nötigen Grundlagen auf kantonaler Ebene 
zu schaffen (siehe Hinweise in Kommentarspalte des Reglementes). Bis zum Vorliegen der kanto-
nalen Vorgaben werden die Schutzziele und Schutzvorschriften auf einen Erhalt der Uferbesto-
ckung und extensive Bewirtschaftung der Uferbereiche ausgerichtet. Bereits heute regeln ver-
schiedene eidgenössische Bestimmungen wie ChemRRV, DZV (Pufferstreifen, Verbot über An-
wendung von Hilfsstoffen etc.) den Umgang mit den Uferbereiche, die auch den Bewirtschaftern 
hinlänglich bekannt sind oder sein sollten.   

Erläuterungen zu den Archäologischen Schutzzonen (§ 15 Zonenreglement)  
Die Bestimmungen sind durch die kantonale Fachstelle formuliert und als kantonale Vorgabe in 
die Zonenvorschriften übernommen worden. Innerhalb von Schutzzonen bzw. bei Schutzobjekten 
sind keinerlei Eingriffe in den Boden zulässig, die über die bisherige Nutzung hinausgehen. Eine 
übliche landwirtschaftliche Tätigkeit ist jedoch weiterhin möglich.  

Erläuterungen zum Schutz der Feldscheune (§ 16 Zonenreglement) 
Diese landschaftstypische traditionelle Feldscheune ist als Bestandteil der Kulturlandschaft weiter-
hin zu erhalten. Bei Umbauten dürfen weder der Baukubus und die Nutzungsart (Landwirtschaft) 
verändert werden. Die Bausubstanz ist möglichst zu erhalten. Diese Bestimmung hat schon mit 
der Planung 1993 bestanden.  

Erläuterungen zu den Schlussbestimmungen (§ 17 - § 23 Zonenreglement) 

Bestehende Bauten und Anlagen / Besitzstandgarantie  (§ 18 Zonenreglement) 
Ausnahmen für Unterhalt, Erneuerung und Wiederaufbau rechtmässig erstellter, den geltenden 
Vorschriften widersprechender Bauten und Anlagen richten sich nach der übergeordneten Ge-
setzgebung, insbesondere nach dem eidgenössischen Raumplanungsgesetz (Art. 24).  

Vollzug (§ 19 Zonenreglement) 
Der Gemeinderat ist für den Vollzug der Zonenvorschriften Landschaft zuständig. Er kann für die 
Überprüfung einzelner Vorschriften Aufsichtsinstanzen oder Kommissionen einsetzen.  

Beiträge / Abgeltungen  (§ 20 Zonenreglement) 
Beiträge/Abgeltungen für Naturschutz-Einzelobjekte und/oder Naturschutzzonen können von der 
Gemeinde entrichtet werden, wenn: sie von erheblicher lokaler Bedeutung sind; für sie keinerlei 
andere Beiträge/Abgeltungen seitens des Kantons oder des Bundes erwirkt werden können; durch 
sie ein erheblicher Erwerbsausfall infolge erschwerter Bewirtschaftung oder Nutzungseinschrän-
kungen nachgewiesen werden kann. 

Anträge für Beiträge/ Abgeltungen sind schriftlich und begründet an den Gemeinderat zu richten 
unter Beilage aller relevanten Dokumente.  

Strafen / Aufhebung frühere Beschlüsse / Inkrafttre ten  (§§ 21- 23 Zonenreglement) 
Der nachfolgende Reglementsinhalt ist aus einer kantonalen übergeordneten Gesetzesbestim-
mung übernommen worden und dient der Vollständigkeit des gesamten Reglementes. Diese Pas-
sage kann durch die Gemeindeversammlung nicht verändert werden und ist somit auch nicht Be-
standteil der Beschlussfassung.  

Wer den Schutzobjekten Schäden zufügt, diese beeinträchtigt oder zerstört, ist zu Wiederherstel-
lung des rechtmässigen Zustandes verpflichtet. Der Gemeinderat kann die Herstellung des recht-
mässigen Zustandes oder die Ersatzvornahme anordnen.  

Alle früheren, mit diesen Zonenvorschriften Landschaft im Widerspruch stehenden Reglemente 
und Pläne werden aufgehoben. Spätestens nach 15 Jahren nach Genehmigung der Zonenvor-
schriften Landschaft durch den Regierungsrat sind diese gesamthaft zu überprüfen und nötigen-
falls anzupassen. 
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8.4 Fazit Revision Landschaftsplanung Ramlinsburg  
 

 

 

 
Keine weitreichenden Veränderungen ge-
genüber der alten Planung von 1993.   
 
Das heisst: 

- Bestehendes und Bewährtes wurde über-
nommen. 

- Neue Naturschutzzonen und Schutzobjekte 
im Einvernehmen mit den Grundeigentü-
mern. 

- Ausscheidung von Uferschutzzonen 

- Anpassung  der Landschaftsschutzzonen 
bzw. Reduktion auf wertvolle Landschafts-
kammern 

- Umsetzung  und Vollzug klar geregelt, ge-
stützt auf die übergeordnete Gesetzgebung.  

- Grundlagen und Voraussetzungen für 
Abgeltung  und Beitragsberechtigung defi-
niert. 

- Berücksichtigung des kantonalen Richtpla-
nes und weiterer Gesetzesgrundlagen.  
 

9. Ausblick / Weiteres Vorgehen (Mitwirkungsverfahr en / 
 Beschlussfassung etc.) 

Das gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Mitwirkungsverfahren findet vom 23. November 2011 - 
22. Dezember 2011 statt. Anlässlich einer Informationsveranstaltung am 30. November 2011 wird 
die Bevölkerung und Planungsinteressierte durch den Gemeinderat und das zuständige Pla-
nungsbüro Stierli + Ruggli über die Planungsmassnahmen informiert. 

Die Bevölkerung und Planungsinteressierte können bis zum 22. Dezember 2011 ihre Anliegen und 
Änderungswünsche schriftlich an den Gemeinderat richten. In dieser Phase soll die Bevölkerung 
die Möglichkeit erhalten, aktiv an der Planung mitzuwirken. Dabei können unerkannte Probleme 
bereits vor der Beschlussfassung und Einsprachemöglichkeit behandelt werden.  

Der Gemeinderat behandelt die Mitwirkungseingaben und gibt das Resultat in einem Mitwirkungs-
bericht bekannt. Der Mitwirkungsbericht wird publiziert. Die Bevölkerung und Mitwirkungseingebe-
rInnen können somit nachvollziehen, ob die Eingabe berücksichtigt wurde bzw. welche Gründe für 
eine ablehnende Haltung aufgeführt werden.  

Anschliessend wird der Zonenplan Landschaft und das Zonenreglement Landschaft der Einwoh-
nergemeindeversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt. Im Rahmen des Planauflageverfah-
rens besteht eine weitere Möglichkeit Einsprache zu den Planungsinstrumenten an den Gemein-
derat zu richten. Die Behandlung hat gestützt auf das kantonale Raumplanungs- und Baugesetz 
zu erfolgen.  
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10. Ergebnis der kantonalen Vorprüfung 

Die Planungsinstrumente sind dem Amt für Raumplanung zur Prüfung eingereicht worden. Die 
verschiedenen kantonalen Fachstellen haben dabei Stellung genommen.  

Die Vorprüfungsergebnisse sind seitens des Kantons in einem Bericht zusammengefasst worden. 
Mit Schreiben vom 11. Juni 2011  hat der Kanton zur Gesamtrevision Landschaftsplanung Stellung 
genommen. Der Vorprüfungsbericht enthält einige zwingende Vorgaben, die es zu beachten gilt. 
Daneben sind Empfehlungen aufgeführt, die seitens des Kantones als wünschenswerte Ergän-
zung in die Planungen einfliessen sollten.  

Die Vorprüfungsresultate sind im Gemeinderat behandelt worden. Die Planungsinstrumente sind 
daraufhin bereinigt worden und stehen für das öffentliche Mitwirkungsverfahren bereit. 

Fazit kantonale Vorprüfung:  

Aus der Sicht der Gemeinde sind sämtliche substanzielle Vorprüfungseinwände berücksichtigt 
sowie Anpassungsforderungen erfüllt worden. 

11. Beschlussfassungs- und Auflageverfahren 

wird ergänzt 

12. Genehmigungsantrag 

wird ergänzt 
 
 
 

Lausen, 15. November 2011  


